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Interne Ausgleichsfläche
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Gemkg Wehringen
(Darstellung links)

Externe Ausgleichsfläche

A2 - Fl.-Nr. 2370, Gemkg Wehringen
(Darstellung mittig)

CEF - Fl.-Nr. 804, Gemkg Wehringen
(Darstellung rechts)
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STATION

Art der baulichen Nutzung

Legende

Sondergebiet Großbatteriespeicher (SO)
gem. § 11 BauNVO

Abgrenzung
Geltungsbereich

Planungsrechtliche Festsetzungen
gemäß § 9 BauGB

Zeichnerischer Teil
Entwurf

Bebauungsplan mit Grünordnung
Nr. 27 "Großbatteriespeicher Neoen"

Gemeinde Wehringen
Nördliche Hauptstraße 18
86517 Wehringen

23.03.2026

Verkehrsflächen

Öffentliche Verkehrsfläche

Sichtdreieck 100 km/h

Maß der baulichen Nutzung

Max. zulässige Grundflächenzahl,
hier: 1,0

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

Bereiche für Ein- und Ausfahrten,
Lage variabel

Grünordnung

Sonstige Festsetzungen

Entwicklung naturnaher Gehölzhecken,
Lage geringfügig variabel

Bemaßung

Zaun/ Einfriedung

Örtliche Bauvorschriften

Flurgrenze Bestand

Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Gemarkungsgrenze Bestand

Flurnummer Bestand

Elektroleitung, Bestand (MS Freileitung)
mit Schutzstreifen

Private Grünfläche für die Randeingrünung

Öffentliche Verkehrsfläche mit
Zweckbestimmung; Geh- und Radwege

Grundstücksgrenze, Planung

Fernmeldekabel, Bestand

Max. zulässige Gesamthöhe baul. Anlagen:
Batteriecontainer, sonst. Container: 4,0m /
notwendige technische Anlagen: 15,0m /
Einzelmasten, Blitzableiter, Portale: 35,0m

Batteriecontainer mit Wechselrichter

notwendige technische Anlagen
(Transformatoren, Umspannwerk,
Leitungen)

Sonstige Container

Parzellennummer mit Flächengröße

Baum- und Strauchhecke

Entwicklung eines Blühstreifens

Obstbaum

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Abgrenzung Ausgleichsfläche

Abgrenzung
unterschiedlicher Nutzung

Max. zulässige Grundfläche,
hier: 740m² (Betriebsgebäude - nur SO 2)

Max. zulässige Wandhöhe,
hier: 4,50m (Betriebsgebäude - nur SO 2)

Offene Bauweise

Zulässige Dachformen
hier: Flachdach

Private Verkehrsfläche, Lage variabel

Höhenlinie - Vermessung 23.04.2024

Kontingentierungsfläche

Höchstzulässiges Emissionskontingent tags
von 6:00 - 22:00 Uhr in dB(A)/m²
siehe Nutzungsschablone

Höchstzulässiges Emissionskontingent nachts
von 22:00 - 6:00 Uhr in dB(A)/m²
siehe Nutzungsschablone

Referenzpunkt für Richtungssektoren
(E: 636294,58; N: 5344216,90)

Richtungssektoren für
Zusatzkontingente (Tag, Nacht) in dB(A)

N1:1.000

Übersichtslageplan M 1:25.000

Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)

Interne Ausgleichsfläche

A1 - Fl.-Nr. 812, 813 und 814,
Gemkg Wehringen
(Darstellung links)

Externe Ausgleichsfläche

A2 - Fl.-Nr. 2370, Gemkg Wehringen
(Darstellung mittig)

CEF - Fl.-Nr. 804, Gemkg Wehringen
(Darstellung rechts)

Übersicht Ausgleichsflächen und CEF-Maßnahme Maßstabslos

(Siegel)

(Siegel)

(Siegel)

Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Wehringen hat in der Sitzung vom .................... die Aufstellung des
Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher Neoen" beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am .................... ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .................... hat in der Zeit
vom .................... bis .................... stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .................... hat in der
Zeit vom .................... bis .................... stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .................... wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... bis
.................... beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .................... wurde mit der Begründung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... veröffentlicht.

6. Die Gemeinde Wehringen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom .................... den Bebauungsplan
mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher Neoen" in der Fassung vom .................... als Satzung
beschlossen.

Gemeinde Wehringen, den ....................

...............................................................................
Manfred Nerlinger (1. Bürgermeister)

7. Ausfertigung
Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher
Neoen", bestehend aus dem Textteil, der Satzung sowie den dazu gehörenden örtlichen
Bauvorschriften (Seite X bis X ), und der Zeichnung in der Fassung vom __.__.____ dem
Gemeinderatsbeschluss vom __.__.____ zu Grunde
lag und diesem entspricht.

Gemeinde Wehringen, den ....................

...............................................................................
Manfred Nerlinger (1. Bürgermeister)

8. Der Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher Neoen" wurde gemäß § 10 Abs. 3
BauGB am __.__.____ mit Hinweis auf § 44 Abs. 3 und § 215 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Der Bebauungsplan wird zu jedermanns Einsicht im
Rathaus der Gemeinde Wehringen zu den üblichen Geschäftszeiten ausgelegt.

Gemeinde Wehringen, den ....................

...............................................................................
Manfred Nerlinger (1. Bürgermeister)


